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 Wien, am 17. Februar 2015
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0590-IM/a/2014 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3379/J betreffend 

"24h Betreuung", welche die Abgeordneten Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und 

Kollegen am 18. Dezember 2014 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 4, 6 und 7 der Anfrage: 

 

Unbeschadet dessen, dass interne Beratungen von Gremien der Wirtschaftskammer 

Österreich (WKÖ) keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft darstellen, hat die WKÖ meinem Ressort mit-

geteilt, dass eine Expertengruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Fachgruppen 

der gewerblichen Dienstleister sowie Fachexpertinnen und Fachexperten der WKÖ  

derzeit sowohl über die gewerberechtliche Trennung von Vermittlungsagenturen und 

Personenbetreuung im Bereich der 24-Stunden Betreuung als auch über das Thema 

Qualitätssicherung berät. Im Laufe des Jahres 2014 fanden mehrere Sitzungen des 

Fachverbandes der gewerblichen Dienstleister sowie der Fachgruppen der gewer-

blichen Dienstleister zum Thema Qualitätssicherung statt. Am 28.1.2015 tagte eine 

breit aufgestellte Arbeitsgruppe, um Kriterien für eine Qualitätssicherung festzulegen. 

 

Unabhängig davon ist von Seiten meines Ressorts die Aufnahme von Gesprächen mit 

dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zur Umsetzung 

der gewerberechtlichen Trennung von Personenbetreuerinnen bzw. Personenbetreuern 

und Vermittlungsagenturen im ersten Quartal 2015 geplant. 

 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind gegenwärtig in Ausarbeitung. Bereits nach 

der geltenden Rechtslage sind für das Gewerbe der Personenbetreuung verschiedene 

Aspekte der Qualitätssicherung vorgesehen. So hat etwa die Personenbetreuerin oder 
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der Personenbetreuer eine Vereinbarung betreffend Handlungsleitlinien für den Alltag 

und den Notfall abzuschließen, ein Haushaltsbuch zu führen sowie die erbrachten  

Leistungen ausreichend und regelmäßig zu dokumentieren und ist der Betreuungs-

vertrag mit den wesentlichen Vertragsbestandteilen in schriftlicher Form abzu-

schließen. Sofern die Personenbetreuerin oder der Personenbetreuer pflegerische   

Leistungen erbringt, ist aus Gründen der Qualitätssicherung deren Ausübung nur im 

Einzelfall nach Anleitung und Unterweisung im erforderlichen Ausmaß durch eine    

Angehörige oder einen Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 

Krankenpflege zulässig, wobei zusätzlich auch eine Dokumentation und erforderlichen-

falls eine entsprechende Abklärung mit der oder dem Angehörigen des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege gesetzlich vorgesehen ist. Ähnliches gilt 

für die Übertragung einzelner ärztlicher Tätigkeiten auf die Personenbetreuerin oder 

den Personenbetreuer. 

 

Antwort zu Punkt 5 der Anfrage: 

 

Die Anzahl aufrechter Gewerbeberechtigungen im freien Gewerbe der Personen-

betreuung mit Stand 29.12.2014 ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:  

 

Bundesland Gewerbe-
berechtigungen 

Burgenland 5.291 
Kärnten 4.185 
Niederösterreich 19.362 
Oberösterreich 10.102 
Salzburg 2.339 
Steiermark 11.486 
Tirol 2.891 
Vorarlberg 2.993 
Wien 10.440 
Bundesgebiet 69.089 
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